
Verhaltenskodex ZAKIGH Zams                                     
(Krippe, Kindergarten, Hort) 

Unser Verhaltenskodex stellt klare Regeln für 
einen achtsamen, grenzwahrenden und 
respektvollen Umgang in unserem Haus. 

 

1. Nähe und Distanz:                                                                                  
Wir respektieren die persönlichen Grenzen und 
individuellen Bedürfnisse der Kinder, wahren 
eine angemessene Distanz, kommunizieren klar 
und respektvoll, achten auf ihre Privatsphäre 
und melden unangemessenes Verhalten. 

2. Angemessener Körperkontakt:                                        
Körperkontakt ist respektvoll, freiwillig und 
altersgerecht, wobei die persönlichen Grenzen 
der Kinder geachtet und ihre Kommunikation 
darüber gefördert wird. 

3. Beachtung der Intimsphäre:                                                    
Wir respektieren die Privatsphäre der Kinder 
und fördern ihre Fähigkeit, Grenzen zu setzen 
und „Nein“ zu sagen. 

4. Respektierung der Grundbedürfnisse:                                 
Wir sichern grundlegende Bedürfnisse wie 
Nahrung, Schlaf und soziale Sicherheit und 
unterstützen individuelle Verabschiedungs-
rituale. 

5. Sprache und Kommunikation:                                               
Wir fördern respektvolle Kommunikation, die            
Bedürfnisse und Gefühle aller werden 
berücksichtigt, abwertende Sprache vermeide           
und Kinder zum verbalen Ausdruck ermutigt.  

 

 
 

EXTERNE BERATUNGSSTELLEN 
 

Frühförderung &                                  
Familienbegleitung Landeck                                               
Urichstraße 43, 6500 Landeck                                                                  

Tel.: +43 50 434 6011                                                                         
www.fruehfoerdern.at                                                                                      

Frau Patricia Maaß                                                                                 
Tel.: +43 676/88509165                                                                    

E-Mail: p.maass@fruehfoerdern.at 
 
 

Bezirkshauptmannschaft Landeck 
Kinder- und Jugendhilfe 

Tel.: 05442/6996-5462 
E-Mail: bh.landeck@tirol.gv.at 

 

Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol 
+43 512 508 3792 
kija@tirol.gv.at 

 

Kinderschutzzentrum Imst                                 
Tel.: 05412-63405                                                               

E-mail: imst@kinderschutz-tirol.at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SELBSTVERPFLICHTUNG ZUM  
KINDERSCHUTZ 

 

„Unsere Verantwortung ist es, Räume zu 
schaffen, in denen Kinder sicher sind und 

wachsen können.“ 

(UN-Kinderrechtskonvention) 

 
Mit diesem Kinderschutzkonzept stellen wir uns 
klar gegen jede Form von Grenzverletzung und 
Gewalt und sorgen dafür, dass der Schutz von 
Kindern in unserer Einrichtung größtmöglich 

sichergestellt ist. Wir sorgen dafür, dass Kinder 
ein Umfeld vorfinden, das für sie besonders 

sicher ist, in dem die Einhaltung der Kinderrechte 
gewährleistet wird und in dem sie im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten beteiligt werden, und ihre 

Interessen im Vordergrund stehen. 
Um das zu erreichen, setzen wir die in diesem 

Konzept beschriebenen Grundsätze und 
Maßnahmen um. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KRISENPLAN DES ZAKIGH 

 

Wahrnehmen,                                                                                
dass es dem Kind nicht gut geht 

 

Beratung / Intervention und Austausch im Team 

 

Kontaktaufnahme mit der Fachberatung für 
Inklusion 

 

Überprüfung der Verdachtsmomente und 
Beobachtungen 

 

        Gefahr in Verzug                 Verdacht bleibt vage  

 

    Gefährdungsmeldung          Beobachtung und       
…Interventionsplanung             Dokumentation 
……… ..mit KJH                           für das Kind da sein       
Kinderschutzeinrichtung 

                                                                   Verdacht                    
…………………………………   ..konkretisiert sich 
 

                                                      Gefährdungsmeldung                                       
…………………………… ……….Information der 
………………………………… …….BetroƯenen 

 

 

 

Den übergeordneten rechtlichen Rahmen bildet 
für unser Kinderschutzkonzept die UN-
Konvention über die Rechte des Kindes                  
(UN-KRK) sowie deren Fakultativprotokolle.  

 

Die UN-KRK legt in 10 Grundprinzipien die 
gleichen Rechte für alle Kinder fest: 

1. das Recht auf Schutz vor Diskriminierung 
aufgrund von Religion, Herkunft, 
Behinderung und Geschlecht 

2. das Recht auf Familie, elterliche Fürsorge 
und ein sicheres Zuhause 

3. das Recht auf Privatsphäre und eine 
gewaltfreie Erziehung, im Sinne der 
Gleichberechtigung und des Friedens 

4. das Recht auf Bildung und Ausbildung sowie 
auf Freizeit, Spiel und Erholung 

5. das Recht auf gesunde Ernährung, 
Gesundheitsversorgung und Wohnung 

6. das Recht auf Unterstützung, damit auch 
Kindern mit Behinderung ein unabhängiges 
Leben in der Gemeinschaft möglich ist 

7. das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen 
und Notlagen und auf Schutz vor 
Vernachlässigung und Ausbeutung 

8. das Recht, sich zu informieren, sich in der 
Muttersprache mitzuteilen, zu versammeln 
und seine Kultur und Religion zu leben 

9. das Recht, dass bei allen Entscheidungen 
das Wohl des Kindes an vorderste Stelle 
gestellt wird 

10. das Recht, angehört und in seiner Meinung 
respektiert zu werden 


